
Der dreistufige Bundesstaat

Art. 50 BV :

Die Bundesverfassung regelt nicht nur das Verhältnis zwischen Bund und
Kantonen, sondern auch (beschränkt) zwischen Bund und Gemeinden.

Art. 42ff. BV Bund

Kantone

Gemeinden

- Handlungsanweisung an den Bund
- informative Direktkontakte
  und informelle Interessenwahrung
- ausnahmsweise direkte Mit-
  Wirkungsmöglichkeiten der
  Gemeinden im Bund
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